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16 O 115/00 Landgericht Berlin : Lohey
' Justizsekretarin
"~ In Sachen

-

Beklagter und Berufungsklager,;

- Prozessbevollméachtigter:
Rechtsanwalt FHESNNG—G_me

gegen . .-

Rechtsanwalt Nfjgge

‘Kléger und Berufungsbeklagter,

- Prozessbevollrﬁéchtite: ,
Rechtsanwalte #ig
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ha'_t der 5. Zivilsenat des Kammergeﬁchts durch den Richter am Kammergericht Dr. Pahl als

Einzelrichter am 8. Januar2002 bes chlos sen:

1. Der Beklagte‘hat die Kosten des Rechtsstreits
zu tragen. .

2. Der Wert des Berufungsverfahrens betragt bis zur
Erledigungserkldrung der Parteien 15.000,00 EUR,
danach die insoweit entstandenen Kosten des Rechts-
streits. '

Grinde:

Der Klager nimmt den Beklagten wegen unerwinschter eMail Werbung auf Unterlassung in An-

“spruch.

Der Klager ist Rechtsanwalt in Berlin. Er verfugt bei dem in Berlin ahséssigen Internet-Service-
Provider ,Sgilli* iber einen eMail-Anschluss mit der Adresse ,hijilllfi@berlin. sl de", die er

auf seiner Kanzlei-Homepage als Kontakt-Adresse nennt.

Der Beklagte ist Herausgeber und Chefredakteur des , Rl Nvasa R, eines Internet-
Newsletters, der unter der Internetadresse ,M .net” aufgerufen werden kann.

Am 9. Dezember 1999 erhielt derKIéger von dem Beklagten unter seiner oben genannten eMail- '

Adresse folgendes eMail des Beklagten:

Von: | N WS n ot < GUEIRN O MW net>

An: h sy @ be-lin. SUARE de<MENmB@beriin swtll. de>

Datum: Donnerstag, 9. Dezember 1999 13:26

Betreff: Kostenloser Zugang zum | RESENEENE

Interessieren Sie aktuelle Themen Gber Kommunikationstechnik?

Dann senden wir Ihnen einen persdnlichen Code fur den kostenfreien Zugriff

auf s NSRRI -+ Testcenter.
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Derzeit ist lediglich lhre Mailadresse bei uns bekannt - wenn Sie es wiinschen,
wird diese von uns sofort ersatzlos geldscht - oder durch Sie selbst:
http://www slifinet/powerlist.shtml !

‘B INTERNET COMMUNITY g net)

Der Klager behéuptet, er habe nicht in Géschéftskontakt mit dem Beklagten gestanden und sich

insbesondere nicht in dessen ,Mailing“-Listen eingetragen.

Er hat beantragt,

den Beklagten zur Unterlassung der Zusendung derartlger
eMail-Schreiben zu verurteilen.

Der Beklagte' hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Er meint, séin Schreiben sei nicht als Werbung anzusehen. Es handele sich lediglich um eine

.check-Mail*, die nur auf erfolgte Régistrierung durch den Internetnutzer erfolge und mit der Gber-
prift werde, ob das zuvor bekundete Interesse ernstgemeint sei. Im Falle keiner oder einer nega-
tiven Riickantwort werde die Registrierung sofort geléscht. Der Klager musse auch aufgrund sei-

" nes eigenen Auftretens im Internet damit rechnen, dass er - wie geschehen - eMails erhalte.

Das Landgericht hat den Beklagten antragsgemé&B aus §§ 1004, 823 Abs. 1 BGB zur Unterlas-

sung verurteilt.

Nachdem der Beklagte im Berufungsverfahren - ohne Anerkennung einer Rechtspflicht, gllei_ch-
woh! mit Rechtsbindungswillen - eine strafbewehrte Unterléssungserklérung abgegeben hat,
haben die Parteien Gbereinstimmend mit widerstreitenden Kostenantragen den Rechtsstreit fur

erledigt erklart.

Der Beklagte hat die Kosten des Rechtssfreits zu tragen, § 91 a ZPO. Bis zur Abgabe der straf-
bewehrten Unterlassungserklarung war die Klage zulassig und begriindet. Dem Klager stand
insoweit gegen den Beklagten ein Unterlassungsanspruch hinsichtlich der eMail-Schreiben aus
§§ 1004, 823 Abs. 1 BGB in entsprechender Anwendung zu.
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1. Die eMail-Zusendung betrifft zum einen den Gewerbebetrieb des Kligers, im L"Jb.rigen auch
dessen Personlichkeitsrecht. Insoweit schiitzen §§ 1004, 823 Abs. 1 BGB auch gegen unzu-
mutbare Beldstigungen.

2. Die eMail des Beklagten ist eine Werbesendung, denn sie preist den eigenen Informations-

dienst an und zeigt Wege zu seinem Erhalt auf.

3. Der Klager hat diese Werbesendung nicht erbeten.
Insoweit liegt die Darlegungs- und Beweislast beim Beklagten, da er sich auf ein Einverstand-

nis des Klagers als Rechtfertigungsgrund beruft.

Einen Bewéis hat der Beklagte insoweit nicht angetreten. Soweit er sich allein darauf beruft,
der Klager unterhalte eine eMail-Adresse, fuhrt dies - wie im Ubrigen auch das Fahren eines
Telefonanschlusses bei unerlaubter Telefonwe‘rbungA- nicht zu einer Umkehr der Darlegungs-
und Beweislast. Auch auf ein allgemeines Einverstandnis mit jedweder Werbezusendung kann
daraus nicht geschlossen werden. Denn die eMail-Anschrift des Kldgers dient - ohne Vorliegen
besonderer, entgegenstehender Umsténde - dessen konkreten geschaftlichen und privaten

Interessen, nicht aber dem Absatzinteresse Dritter.

4. Mit der eMail-Zusendung hat der Beklagte in den eingerichteten und ausgeibten Gewerbebe-

trieb des Klagers bzw. dessen Personlichkeitsrecht rechtswidrig eingegriffen.

a) Zwar ist mit dem Speichern und Abrufen einzelner eMails in der Regel nur ein geringer
Arbeits- und Kostenaufwand verbunden. Werbe-eMails stelien aber ebenso fur die Unter-
_nehmen eine extrem kdstengi]nstige und effektive Werbemégli_chkeit dér, die eine hohe
Aufmerksamkeit des Angeschriebenen erzwingen kann. Deshalb ist bei ungehemmter Frei-
— gabe einer eMail-Werbung mit einer aligemeiheh Flut derartiger Werbeschreiben zu rech-
nen. Die Nachahmungsgefahr ist extrem groB. Dann sind absehbar auch fiir den Werbe-
adressaten erhebliche Zeitaufwendungen erforderlich, um aus den relevanten eMail-Zusen-
dungen dié bloRen Werbesendungen heraus zu sortieren. Ebenso besteht bei der_absehba-
ren Flut von Werbe-eMails trotz der hohen Speicherkapazitaten die Gefahr einer Erschop-
fung derselben, so dass im Einzelfall erwiinschte eMails nicht mehr den Adressaten errei-
chen kénnen.
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b) Auch in selner verglelchbaren Entscheidung zur Btx-Werbung (GRUR 1988, 614, 615) hat
der BGH das Verbot damit begriindet, dass der Empféanger Zeit und Telefonkosten aufwen-
den musse und das Telefon beim Léschungsvorgang fur einige Zeit blockiert werde. Dem

stehen die hier absehbaren Augwirkungen einer Flut von Werbe-eMails gleich.

¢) Soweit der BGH ausdriicklich seine Bedenken fiir den Fall zuriickstellen wirde, dass eine
Moglichkeit gegeben ware, Werbemitteilungen im Btx-Verfahren an Hand des Inhaltsver--
zeichnisses ohne weiteres zu identifizieren und zu 16schen, kann offen bleiben, ob dies auf
Werbe-eMails Gibertragbar wére. Denn jedenfalls ist bei den Werbe-eMails des Beklagten

schon eine solche einfache Identyifizierung nicht gegeben. Aus dem Betreff der.eMail ist der

Werbezweck nicht aus sich Herausaerkennbar. Der Beklagte bestreitet sogar einen solchen

Werbezweck.

Allenfalls dann, wenn in einem standardisierten Betreff an dessen Beginn ausdriicklich und

unmissversténdlich die eMail als Werbeschreiben gekennzeichnet ist, kénnte ein Programm
als technisches Filtersystem einfach und zuverldssig unerwiinschte Werbung aussortierén.

Weitergehendés hat auch der Beklagte nicht vorgetragen.

5. Die Fernabsatzrichtlinie und die E-Commerce-Richtlinie der EU und deren Umsetzungen in

nationales deutsches Recht steht vorliegend nicht entgegen.

Zum einen ist hier kein Fall einer grenztberschreitenden Werbung gegeben. Dariiber hinaus
erlauben beide Richtlinien ein héheres Schutzniveau (vgl. Kohler/Piper, UWG, 2. Auflage,

§ 1 UWG Rdnr. 165).

Die Wertfestsetzung beruht auf § 3 ZPO.

«

) " Dr. Pahl

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de



Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fur Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

Absghriﬁ-

Kammergericht

Beschluss

Geschiftsnummer: 5 U 6727/00 _ Verkiindet am: 8. Januar 2002
16 O 115/00 Landgericht Berlin : Lohey
' Justizsekretarin
"~ In Sachen

-

Beklagter und Berufungsklager,;

- Prozessbevollméachtigter:
Rechtsanwalt FHESNNG—G_me

gegen . .-

Rechtsanwalt Nfjgge

‘Kléger und Berufungsbeklagter,

- Prozessbevollrﬁéchtite: ,
Rechtsanwalte #ig

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Infor@ationsrecht - http://www.jurpc.de

ha'_t der 5. Zivilsenat des Kammergeﬁchts durch den Richter am Kammergericht Dr. Pahl als

Einzelrichter am 8. Januar2002 bes chlos sen:

1. Der Beklagte‘hat die Kosten des Rechtsstreits
zu tragen. .

2. Der Wert des Berufungsverfahrens betragt bis zur
Erledigungserkldrung der Parteien 15.000,00 EUR,
danach die insoweit entstandenen Kosten des Rechts-
streits. '

Grinde:

Der Klager nimmt den Beklagten wegen unerwinschter eMail Werbung auf Unterlassung in An-

“spruch.

Der Klager ist Rechtsanwalt in Berlin. Er verfugt bei dem in Berlin ahséssigen Internet-Service-
Provider ,Sgilli* iber einen eMail-Anschluss mit der Adresse ,hijilllfi@berlin. sl de", die er

auf seiner Kanzlei-Homepage als Kontakt-Adresse nennt.

Der Beklagte ist Herausgeber und Chefredakteur des , Rl Nvasa R, eines Internet-
Newsletters, der unter der Internetadresse ,M .net” aufgerufen werden kann.

Am 9. Dezember 1999 erhielt derKIéger von dem Beklagten unter seiner oben genannten eMail- '

Adresse folgendes eMail des Beklagten:

Von: | N WS n ot < GUEIRN O MW net>

An: h sy @ be-lin. SUARE de<MENmB@beriin swtll. de>

Datum: Donnerstag, 9. Dezember 1999 13:26

Betreff: Kostenloser Zugang zum | RESENEENE

Interessieren Sie aktuelle Themen Gber Kommunikationstechnik?

Dann senden wir Ihnen einen persdnlichen Code fur den kostenfreien Zugriff

auf s NSRRI -+ Testcenter.

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Infornationsrecht - http://www.jurpc.de .

Derzeit ist lediglich lhre Mailadresse bei uns bekannt - wenn Sie es wiinschen,
wird diese von uns sofort ersatzlos geldscht - oder durch Sie selbst:
http://www slifinet/powerlist.shtml !

‘B INTERNET COMMUNITY g net)

Der Klager behéuptet, er habe nicht in Géschéftskontakt mit dem Beklagten gestanden und sich

insbesondere nicht in dessen ,Mailing“-Listen eingetragen.

Er hat beantragt,

den Beklagten zur Unterlassung der Zusendung derartlger
eMail-Schreiben zu verurteilen.

Der Beklagte' hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Er meint, séin Schreiben sei nicht als Werbung anzusehen. Es handele sich lediglich um eine

.check-Mail*, die nur auf erfolgte Régistrierung durch den Internetnutzer erfolge und mit der Gber-
prift werde, ob das zuvor bekundete Interesse ernstgemeint sei. Im Falle keiner oder einer nega-
tiven Riickantwort werde die Registrierung sofort geléscht. Der Klager musse auch aufgrund sei-

" nes eigenen Auftretens im Internet damit rechnen, dass er - wie geschehen - eMails erhalte.

Das Landgericht hat den Beklagten antragsgemé&B aus §§ 1004, 823 Abs. 1 BGB zur Unterlas-

sung verurteilt.

Nachdem der Beklagte im Berufungsverfahren - ohne Anerkennung einer Rechtspflicht, gllei_ch-
woh! mit Rechtsbindungswillen - eine strafbewehrte Unterléssungserklérung abgegeben hat,
haben die Parteien Gbereinstimmend mit widerstreitenden Kostenantragen den Rechtsstreit fur

erledigt erklart.

Der Beklagte hat die Kosten des Rechtssfreits zu tragen, § 91 a ZPO. Bis zur Abgabe der straf-
bewehrten Unterlassungserklarung war die Klage zulassig und begriindet. Dem Klager stand
insoweit gegen den Beklagten ein Unterlassungsanspruch hinsichtlich der eMail-Schreiben aus
§§ 1004, 823 Abs. 1 BGB in entsprechender Anwendung zu.

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Inforanationsrecht - http://ww.jurpc.de

1. Die eMail-Zusendung betrifft zum einen den Gewerbebetrieb des Kligers, im L"Jb.rigen auch
dessen Personlichkeitsrecht. Insoweit schiitzen §§ 1004, 823 Abs. 1 BGB auch gegen unzu-
mutbare Beldstigungen.

2. Die eMail des Beklagten ist eine Werbesendung, denn sie preist den eigenen Informations-

dienst an und zeigt Wege zu seinem Erhalt auf.

3. Der Klager hat diese Werbesendung nicht erbeten.
Insoweit liegt die Darlegungs- und Beweislast beim Beklagten, da er sich auf ein Einverstand-

nis des Klagers als Rechtfertigungsgrund beruft.

Einen Bewéis hat der Beklagte insoweit nicht angetreten. Soweit er sich allein darauf beruft,
der Klager unterhalte eine eMail-Adresse, fuhrt dies - wie im Ubrigen auch das Fahren eines
Telefonanschlusses bei unerlaubter Telefonwe‘rbungA- nicht zu einer Umkehr der Darlegungs-
und Beweislast. Auch auf ein allgemeines Einverstandnis mit jedweder Werbezusendung kann
daraus nicht geschlossen werden. Denn die eMail-Anschrift des Kldgers dient - ohne Vorliegen
besonderer, entgegenstehender Umsténde - dessen konkreten geschaftlichen und privaten

Interessen, nicht aber dem Absatzinteresse Dritter.

4. Mit der eMail-Zusendung hat der Beklagte in den eingerichteten und ausgeibten Gewerbebe-

trieb des Klagers bzw. dessen Personlichkeitsrecht rechtswidrig eingegriffen.

a) Zwar ist mit dem Speichern und Abrufen einzelner eMails in der Regel nur ein geringer
Arbeits- und Kostenaufwand verbunden. Werbe-eMails stelien aber ebenso fur die Unter-
_nehmen eine extrem kdstengi]nstige und effektive Werbemégli_chkeit dér, die eine hohe
Aufmerksamkeit des Angeschriebenen erzwingen kann. Deshalb ist bei ungehemmter Frei-
— gabe einer eMail-Werbung mit einer aligemeiheh Flut derartiger Werbeschreiben zu rech-
nen. Die Nachahmungsgefahr ist extrem groB. Dann sind absehbar auch fiir den Werbe-
adressaten erhebliche Zeitaufwendungen erforderlich, um aus den relevanten eMail-Zusen-
dungen dié bloRen Werbesendungen heraus zu sortieren. Ebenso besteht bei der_absehba-
ren Flut von Werbe-eMails trotz der hohen Speicherkapazitaten die Gefahr einer Erschop-
fung derselben, so dass im Einzelfall erwiinschte eMails nicht mehr den Adressaten errei-
chen kénnen.
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b) Auch in selner verglelchbaren Entscheidung zur Btx-Werbung (GRUR 1988, 614, 615) hat
der BGH das Verbot damit begriindet, dass der Empféanger Zeit und Telefonkosten aufwen-
den musse und das Telefon beim Léschungsvorgang fur einige Zeit blockiert werde. Dem

stehen die hier absehbaren Augwirkungen einer Flut von Werbe-eMails gleich.

¢) Soweit der BGH ausdriicklich seine Bedenken fiir den Fall zuriickstellen wirde, dass eine
Moglichkeit gegeben ware, Werbemitteilungen im Btx-Verfahren an Hand des Inhaltsver--
zeichnisses ohne weiteres zu identifizieren und zu 16schen, kann offen bleiben, ob dies auf
Werbe-eMails Gibertragbar wére. Denn jedenfalls ist bei den Werbe-eMails des Beklagten

schon eine solche einfache Identyifizierung nicht gegeben. Aus dem Betreff der.eMail ist der

Werbezweck nicht aus sich Herausaerkennbar. Der Beklagte bestreitet sogar einen solchen

Werbezweck.

Allenfalls dann, wenn in einem standardisierten Betreff an dessen Beginn ausdriicklich und

unmissversténdlich die eMail als Werbeschreiben gekennzeichnet ist, kénnte ein Programm
als technisches Filtersystem einfach und zuverldssig unerwiinschte Werbung aussortierén.

Weitergehendés hat auch der Beklagte nicht vorgetragen.

5. Die Fernabsatzrichtlinie und die E-Commerce-Richtlinie der EU und deren Umsetzungen in

nationales deutsches Recht steht vorliegend nicht entgegen.

Zum einen ist hier kein Fall einer grenztberschreitenden Werbung gegeben. Dariiber hinaus
erlauben beide Richtlinien ein héheres Schutzniveau (vgl. Kohler/Piper, UWG, 2. Auflage,

§ 1 UWG Rdnr. 165).

Die Wertfestsetzung beruht auf § 3 ZPO.

«

) " Dr. Pahl
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auf seiner Kanzlei-Homepage als Kontakt-Adresse nennt.

Der Beklagte ist Herausgeber und Chefredakteur des , Rl Nvasa R, eines Internet-
Newsletters, der unter der Internetadresse ,M .net” aufgerufen werden kann.

Am 9. Dezember 1999 erhielt derKIéger von dem Beklagten unter seiner oben genannten eMail- '

Adresse folgendes eMail des Beklagten:

Von: | N WS n ot < GUEIRN O MW net>

An: h sy @ be-lin. SUARE de<MENmB@beriin swtll. de>

Datum: Donnerstag, 9. Dezember 1999 13:26

Betreff: Kostenloser Zugang zum | RESENEENE

Interessieren Sie aktuelle Themen Gber Kommunikationstechnik?

Dann senden wir Ihnen einen persdnlichen Code fur den kostenfreien Zugriff

auf s NSRRI -+ Testcenter.
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Derzeit ist lediglich lhre Mailadresse bei uns bekannt - wenn Sie es wiinschen,
wird diese von uns sofort ersatzlos geldscht - oder durch Sie selbst:
http://www slifinet/powerlist.shtml !

‘B INTERNET COMMUNITY g net)

Der Klager behéuptet, er habe nicht in Géschéftskontakt mit dem Beklagten gestanden und sich

insbesondere nicht in dessen ,Mailing“-Listen eingetragen.

Er hat beantragt,

den Beklagten zur Unterlassung der Zusendung derartlger
eMail-Schreiben zu verurteilen.

Der Beklagte' hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Er meint, séin Schreiben sei nicht als Werbung anzusehen. Es handele sich lediglich um eine

.check-Mail*, die nur auf erfolgte Régistrierung durch den Internetnutzer erfolge und mit der Gber-
prift werde, ob das zuvor bekundete Interesse ernstgemeint sei. Im Falle keiner oder einer nega-
tiven Riickantwort werde die Registrierung sofort geléscht. Der Klager musse auch aufgrund sei-

" nes eigenen Auftretens im Internet damit rechnen, dass er - wie geschehen - eMails erhalte.

Das Landgericht hat den Beklagten antragsgemé&B aus §§ 1004, 823 Abs. 1 BGB zur Unterlas-

sung verurteilt.

Nachdem der Beklagte im Berufungsverfahren - ohne Anerkennung einer Rechtspflicht, gllei_ch-
woh! mit Rechtsbindungswillen - eine strafbewehrte Unterléssungserklérung abgegeben hat,
haben die Parteien Gbereinstimmend mit widerstreitenden Kostenantragen den Rechtsstreit fur

erledigt erklart.

Der Beklagte hat die Kosten des Rechtssfreits zu tragen, § 91 a ZPO. Bis zur Abgabe der straf-
bewehrten Unterlassungserklarung war die Klage zulassig und begriindet. Dem Klager stand
insoweit gegen den Beklagten ein Unterlassungsanspruch hinsichtlich der eMail-Schreiben aus
§§ 1004, 823 Abs. 1 BGB in entsprechender Anwendung zu.
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1. Die eMail-Zusendung betrifft zum einen den Gewerbebetrieb des Kligers, im L"Jb.rigen auch
dessen Personlichkeitsrecht. Insoweit schiitzen §§ 1004, 823 Abs. 1 BGB auch gegen unzu-
mutbare Beldstigungen.

2. Die eMail des Beklagten ist eine Werbesendung, denn sie preist den eigenen Informations-

dienst an und zeigt Wege zu seinem Erhalt auf.

3. Der Klager hat diese Werbesendung nicht erbeten.
Insoweit liegt die Darlegungs- und Beweislast beim Beklagten, da er sich auf ein Einverstand-

nis des Klagers als Rechtfertigungsgrund beruft.

Einen Bewéis hat der Beklagte insoweit nicht angetreten. Soweit er sich allein darauf beruft,
der Klager unterhalte eine eMail-Adresse, fuhrt dies - wie im Ubrigen auch das Fahren eines
Telefonanschlusses bei unerlaubter Telefonwe‘rbungA- nicht zu einer Umkehr der Darlegungs-
und Beweislast. Auch auf ein allgemeines Einverstandnis mit jedweder Werbezusendung kann
daraus nicht geschlossen werden. Denn die eMail-Anschrift des Kldgers dient - ohne Vorliegen
besonderer, entgegenstehender Umsténde - dessen konkreten geschaftlichen und privaten

Interessen, nicht aber dem Absatzinteresse Dritter.

4. Mit der eMail-Zusendung hat der Beklagte in den eingerichteten und ausgeibten Gewerbebe-

trieb des Klagers bzw. dessen Personlichkeitsrecht rechtswidrig eingegriffen.

a) Zwar ist mit dem Speichern und Abrufen einzelner eMails in der Regel nur ein geringer
Arbeits- und Kostenaufwand verbunden. Werbe-eMails stelien aber ebenso fur die Unter-
_nehmen eine extrem kdstengi]nstige und effektive Werbemégli_chkeit dér, die eine hohe
Aufmerksamkeit des Angeschriebenen erzwingen kann. Deshalb ist bei ungehemmter Frei-
— gabe einer eMail-Werbung mit einer aligemeiheh Flut derartiger Werbeschreiben zu rech-
nen. Die Nachahmungsgefahr ist extrem groB. Dann sind absehbar auch fiir den Werbe-
adressaten erhebliche Zeitaufwendungen erforderlich, um aus den relevanten eMail-Zusen-
dungen dié bloRen Werbesendungen heraus zu sortieren. Ebenso besteht bei der_absehba-
ren Flut von Werbe-eMails trotz der hohen Speicherkapazitaten die Gefahr einer Erschop-
fung derselben, so dass im Einzelfall erwiinschte eMails nicht mehr den Adressaten errei-
chen kénnen.
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b) Auch in selner verglelchbaren Entscheidung zur Btx-Werbung (GRUR 1988, 614, 615) hat
der BGH das Verbot damit begriindet, dass der Empféanger Zeit und Telefonkosten aufwen-
den musse und das Telefon beim Léschungsvorgang fur einige Zeit blockiert werde. Dem

stehen die hier absehbaren Augwirkungen einer Flut von Werbe-eMails gleich.

¢) Soweit der BGH ausdriicklich seine Bedenken fiir den Fall zuriickstellen wirde, dass eine
Moglichkeit gegeben ware, Werbemitteilungen im Btx-Verfahren an Hand des Inhaltsver--
zeichnisses ohne weiteres zu identifizieren und zu 16schen, kann offen bleiben, ob dies auf
Werbe-eMails Gibertragbar wére. Denn jedenfalls ist bei den Werbe-eMails des Beklagten

schon eine solche einfache Identyifizierung nicht gegeben. Aus dem Betreff der.eMail ist der

Werbezweck nicht aus sich Herausaerkennbar. Der Beklagte bestreitet sogar einen solchen

Werbezweck.

Allenfalls dann, wenn in einem standardisierten Betreff an dessen Beginn ausdriicklich und

unmissversténdlich die eMail als Werbeschreiben gekennzeichnet ist, kénnte ein Programm
als technisches Filtersystem einfach und zuverldssig unerwiinschte Werbung aussortierén.

Weitergehendés hat auch der Beklagte nicht vorgetragen.

5. Die Fernabsatzrichtlinie und die E-Commerce-Richtlinie der EU und deren Umsetzungen in

nationales deutsches Recht steht vorliegend nicht entgegen.

Zum einen ist hier kein Fall einer grenztberschreitenden Werbung gegeben. Dariiber hinaus
erlauben beide Richtlinien ein héheres Schutzniveau (vgl. Kohler/Piper, UWG, 2. Auflage,

§ 1 UWG Rdnr. 165).

Die Wertfestsetzung beruht auf § 3 ZPO.

«

) " Dr. Pahl
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Absghriﬁ-

Kammergericht

Beschluss

Geschiftsnummer: 5 U 6727/00 _ Verkiindet am: 8. Januar 2002
16 O 115/00 Landgericht Berlin : Lohey
' Justizsekretarin
"~ In Sachen

-

Beklagter und Berufungsklager,;

- Prozessbevollméachtigter:
Rechtsanwalt FHESNNG—G_me

gegen . .-

Rechtsanwalt Nfjgge

‘Kléger und Berufungsbeklagter,

- Prozessbevollrﬁéchtite: ,
Rechtsanwalte #ig
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ha'_t der 5. Zivilsenat des Kammergeﬁchts durch den Richter am Kammergericht Dr. Pahl als

Einzelrichter am 8. Januar2002 bes chlos sen:

1. Der Beklagte‘hat die Kosten des Rechtsstreits
zu tragen. .

2. Der Wert des Berufungsverfahrens betragt bis zur
Erledigungserkldrung der Parteien 15.000,00 EUR,
danach die insoweit entstandenen Kosten des Rechts-
streits. '

Grinde:

Der Klager nimmt den Beklagten wegen unerwinschter eMail Werbung auf Unterlassung in An-

“spruch.

Der Klager ist Rechtsanwalt in Berlin. Er verfugt bei dem in Berlin ahséssigen Internet-Service-
Provider ,Sgilli* iber einen eMail-Anschluss mit der Adresse ,hijilllfi@berlin. sl de", die er

auf seiner Kanzlei-Homepage als Kontakt-Adresse nennt.

Der Beklagte ist Herausgeber und Chefredakteur des , Rl Nvasa R, eines Internet-
Newsletters, der unter der Internetadresse ,M .net” aufgerufen werden kann.

Am 9. Dezember 1999 erhielt derKIéger von dem Beklagten unter seiner oben genannten eMail- '

Adresse folgendes eMail des Beklagten:

Von: | N WS n ot < GUEIRN O MW net>

An: h sy @ be-lin. SUARE de<MENmB@beriin swtll. de>

Datum: Donnerstag, 9. Dezember 1999 13:26

Betreff: Kostenloser Zugang zum | RESENEENE

Interessieren Sie aktuelle Themen Gber Kommunikationstechnik?

Dann senden wir Ihnen einen persdnlichen Code fur den kostenfreien Zugriff

auf s NSRRI -+ Testcenter.
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Derzeit ist lediglich lhre Mailadresse bei uns bekannt - wenn Sie es wiinschen,
wird diese von uns sofort ersatzlos geldscht - oder durch Sie selbst:
http://www slifinet/powerlist.shtml !

‘B INTERNET COMMUNITY g net)

Der Klager behéuptet, er habe nicht in Géschéftskontakt mit dem Beklagten gestanden und sich

insbesondere nicht in dessen ,Mailing“-Listen eingetragen.

Er hat beantragt,

den Beklagten zur Unterlassung der Zusendung derartlger
eMail-Schreiben zu verurteilen.

Der Beklagte' hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Er meint, séin Schreiben sei nicht als Werbung anzusehen. Es handele sich lediglich um eine

.check-Mail*, die nur auf erfolgte Régistrierung durch den Internetnutzer erfolge und mit der Gber-
prift werde, ob das zuvor bekundete Interesse ernstgemeint sei. Im Falle keiner oder einer nega-
tiven Riickantwort werde die Registrierung sofort geléscht. Der Klager musse auch aufgrund sei-

" nes eigenen Auftretens im Internet damit rechnen, dass er - wie geschehen - eMails erhalte.

Das Landgericht hat den Beklagten antragsgemé&B aus §§ 1004, 823 Abs. 1 BGB zur Unterlas-

sung verurteilt.

Nachdem der Beklagte im Berufungsverfahren - ohne Anerkennung einer Rechtspflicht, gllei_ch-
woh! mit Rechtsbindungswillen - eine strafbewehrte Unterléssungserklérung abgegeben hat,
haben die Parteien Gbereinstimmend mit widerstreitenden Kostenantragen den Rechtsstreit fur

erledigt erklart.

Der Beklagte hat die Kosten des Rechtssfreits zu tragen, § 91 a ZPO. Bis zur Abgabe der straf-
bewehrten Unterlassungserklarung war die Klage zulassig und begriindet. Dem Klager stand
insoweit gegen den Beklagten ein Unterlassungsanspruch hinsichtlich der eMail-Schreiben aus
§§ 1004, 823 Abs. 1 BGB in entsprechender Anwendung zu.

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de


Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de
Internet-Zeitschrift für Rechtsinformatik und Informationsrecht - http://www.jurpc.de

http://www.jurpc.de

Internet-Zeitschrift fir Rechtsinformatik und Inforanationsrecht - http://ww.jurpc.de

1. Die eMail-Zusendung betrifft zum einen den Gewerbebetrieb des Kligers, im L"Jb.rigen auch
dessen Personlichkeitsrecht. Insoweit schiitzen §§ 1004, 823 Abs. 1 BGB auch gegen unzu-
mutbare Beldstigungen.

2. Die eMail des Beklagten ist eine Werbesendung, denn sie preist den eigenen Informations-

dienst an und zeigt Wege zu seinem Erhalt auf.

3. Der Klager hat diese Werbesendung nicht erbeten.
Insoweit liegt die Darlegungs- und Beweislast beim Beklagten, da er sich auf ein Einverstand-

nis des Klagers als Rechtfertigungsgrund beruft.

Einen Bewéis hat der Beklagte insoweit nicht angetreten. Soweit er sich allein darauf beruft,
der Klager unterhalte eine eMail-Adresse, fuhrt dies - wie im Ubrigen auch das Fahren eines
Telefonanschlusses bei unerlaubter Telefonwe‘rbungA- nicht zu einer Umkehr der Darlegungs-
und Beweislast. Auch auf ein allgemeines Einverstandnis mit jedweder Werbezusendung kann
daraus nicht geschlossen werden. Denn die eMail-Anschrift des Kldgers dient - ohne Vorliegen
besonderer, entgegenstehender Umsténde - dessen konkreten geschaftlichen und privaten

Interessen, nicht aber dem Absatzinteresse Dritter.

4. Mit der eMail-Zusendung hat der Beklagte in den eingerichteten und ausgeibten Gewerbebe-

trieb des Klagers bzw. dessen Personlichkeitsrecht rechtswidrig eingegriffen.

a) Zwar ist mit dem Speichern und Abrufen einzelner eMails in der Regel nur ein geringer
Arbeits- und Kostenaufwand verbunden. Werbe-eMails stelien aber ebenso fur die Unter-
_nehmen eine extrem kdstengi]nstige und effektive Werbemégli_chkeit dér, die eine hohe
Aufmerksamkeit des Angeschriebenen erzwingen kann. Deshalb ist bei ungehemmter Frei-
— gabe einer eMail-Werbung mit einer aligemeiheh Flut derartiger Werbeschreiben zu rech-
nen. Die Nachahmungsgefahr ist extrem groB. Dann sind absehbar auch fiir den Werbe-
adressaten erhebliche Zeitaufwendungen erforderlich, um aus den relevanten eMail-Zusen-
dungen dié bloRen Werbesendungen heraus zu sortieren. Ebenso besteht bei der_absehba-
ren Flut von Werbe-eMails trotz der hohen Speicherkapazitaten die Gefahr einer Erschop-
fung derselben, so dass im Einzelfall erwiinschte eMails nicht mehr den Adressaten errei-
chen kénnen.
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b) Auch in selner verglelchbaren Entscheidung zur Btx-Werbung (GRUR 1988, 614, 615) hat
der BGH das Verbot damit begriindet, dass der Empféanger Zeit und Telefonkosten aufwen-
den musse und das Telefon beim Léschungsvorgang fur einige Zeit blockiert werde. Dem

stehen die hier absehbaren Augwirkungen einer Flut von Werbe-eMails gleich.

¢) Soweit der BGH ausdriicklich seine Bedenken fiir den Fall zuriickstellen wirde, dass eine
Moglichkeit gegeben ware, Werbemitteilungen im Btx-Verfahren an Hand des Inhaltsver--
zeichnisses ohne weiteres zu identifizieren und zu 16schen, kann offen bleiben, ob dies auf
Werbe-eMails Gibertragbar wére. Denn jedenfalls ist bei den Werbe-eMails des Beklagten

schon eine solche einfache Identyifizierung nicht gegeben. Aus dem Betreff der.eMail ist der

Werbezweck nicht aus sich Herausaerkennbar. Der Beklagte bestreitet sogar einen solchen

Werbezweck.

Allenfalls dann, wenn in einem standardisierten Betreff an dessen Beginn ausdriicklich und

unmissversténdlich die eMail als Werbeschreiben gekennzeichnet ist, kénnte ein Programm
als technisches Filtersystem einfach und zuverldssig unerwiinschte Werbung aussortierén.

Weitergehendés hat auch der Beklagte nicht vorgetragen.

5. Die Fernabsatzrichtlinie und die E-Commerce-Richtlinie der EU und deren Umsetzungen in

nationales deutsches Recht steht vorliegend nicht entgegen.

Zum einen ist hier kein Fall einer grenztberschreitenden Werbung gegeben. Dariiber hinaus
erlauben beide Richtlinien ein héheres Schutzniveau (vgl. Kohler/Piper, UWG, 2. Auflage,

§ 1 UWG Rdnr. 165).

Die Wertfestsetzung beruht auf § 3 ZPO.

«

) " Dr. Pahl
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